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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Geld, Währung und Kredit

Kapitalmarkt

Ende 2009 hatte der Bundesrat in Beantwortung eines vom Ständerat überwiesenen
Postulats Konrad Graber (cvp, LU) einen von der Finanzmarktaufsicht (Finma) und der
Nationalbank (SNB) gemeinsam erarbeiteten Bericht zur künftigen „Strategischen
Stossrichtung für die Finanzmarktpolitik der Schweiz“ veröffentlicht. Als Ansatz zur
Bewältigung der mittel- und langfristigen Herausforderungen an den Finanzplatz
Schweiz wurden darin vier finanzmarktpolitische Ziele samt entsprechenden Strategien
festgehalten. Die internationale Wettbewerbsfähigkeit des schweizerischen
Finanzsektors soll erstens mittels Schaffung geeigneter steuerlicher
Rahmenbedingungen (Unternehmenssteuerreform III, Prüfung der Verrechnungs- und
Stempelsteuer) und bedachter regulatorischer Eingriffe zum Schutz der Gläubiger,
Anleger und Versicherer erhalten bleiben bzw. gestärkt werden. Zweitens sollen
Hindernisse für den Zugang schweizerischer Finanzintermediäre (Banken,
Vermögensverwaltung, Fonds) im internationalen Markt systematisch angegangen
werden, indem sich die Schweiz um die weitere Liberalisierung der Märkte über
Dienstleistungsabkommen im Rahmen der WTO (GATS) und mit der EU, über
Freihandelsabkommen und über Gleichwertigkeitsanerkennungen bemüht. Im weiteren
soll auch der autonome Nachvollzug von EU-Regulierung schweizerischen
Finanzdienstleistern den Zutritt in den europäischen Markt erleichtern. Drittens hielt
das Papier eine Verschärfung der Eigenmittel- und Liquiditätsvorschriften durch die
Finma sowie einen verbesserten Einlegerschutz als Unterstützungsmassnahmen des
Finanzsystems in seiner systemrelevanten Dimension fest. In Anlehnung an die
Empfehlungen der „Expertenkommission zur Limitierung von volkswirtschaftlichen
Risiken durch Grossunternehmen“ sollten weitere Regulierungsmassnahmen geplant
werden. Diese kam in ihrem Zwischenbericht im April 2010 zum Schluss, dass allein die
beiden Grossbanken UBS und Credit Suisse, nicht aber andere Finanzinstitute oder
Versicherungen, als too-big-to-fail einzustufen seien und damit ein
volkswirtschaftliches Stabilitätsrisiko darstellten. Demzufolge suchte der Bundesrat die
Lösung in einer entsprechenden, auf die systemrelevanten Banken beschränkten
Planungsvorlage zwecks Änderung des Bankengesetzes. Als viertes Ziel strebt der
Strategiebericht zur Finanzmarktpolitik die Integritäts- und Reputationssicherung des
Finanzplatzes an. Konkret soll mit bilateralen Abkommen über die Einführung einer
Abgeltungssteuer auf grenzüberschreitenden Kapitalerträgen sowie dem Abschluss von
Doppelbesteuerungsabkommen nach OECD-Standard das Bankgeheimnis gewahrt und
der international weithin geforderte automatische Informationsaustausch unter den
Steuerbehörden der einzelnen Länder verhindert werden. 1

BERICHT
DATUM: 16.12.2009
SUZANNE SCHÄR

Makroprudenzielle Regulierung

Im Februar 2015 legte der Bundesrat seinen „Too-big-to-fail“-Bericht vor. Zum einen
kam er damit einer aus Artikel 52 des Bankengesetzes erwachsenden Verpflichtung
nach, wonach die 2011 beschlossenen Massnahmen im Zusammenhang mit der „Too-
big-to-fail“-Problematik bis spätestens im März 2015 auszuwerten und im
internationalen Kontext zu vergleichen waren. Zum anderen griff der vorgelegte Bericht
die Anliegen zweier hängiger Postulate (Postulat WAK-SR, Postulat SP-Fraktion) auf. 
Laut dem Bericht hat der Vergleich der eidgenössischen Regelungen mit den Vorgaben
anderer Staaten ergeben, dass die Schweiz stark auf prudenzielle Instrumente und
dabei insbesondere auf eine hohe risikogewichtete Eigenkapitalquote setze. Wie
andere Länder ergreife auch die Schweiz zudem Massnahmen, um Banken durch eine
verbesserte Organisationsstruktur krisenresistenter zu machen. Während andere
Staaten detaillierte Vorgaben machten und, beispielsweise besonders risikoreiche
Aktivitäten verbieten, überlasse die Schweiz das Treffen von konkreten Massnahmen
den einzelnen Banken und gebe lediglich die Rahmenbedingungen vor. Der Bericht wies
zudem darauf hin, dass das „Too-big-to-fail“-Problem in der Schweiz ein besonders
Triftiges sei, da der Bankensektor im Verhältnis zum Bruttoinlandprodukt eine
besonders gewichtige Rolle spiele. Grundsätzlich wurde dem schweizerischen
Vorgehen jedoch ein gutes Zeugnis ausgestellt, eine Neuausrichtung der
Regulierungsbemühungen ist laut den Autoren nicht notwendig. In diesem
Zusammenhang wurde auch von der Bildung sogenannter Trennbankensysteme, wie sie

BERICHT
DATUM: 21.10.2015
NICO DÜRRENMATT
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in im Postulat der SP-Fraktion angeregt worden waren, abgeraten. Zum einen
verzichteten auch die anderen Länder auf das Errichten konsequenter
Trennbankensysteme; zum anderen sei die dafür notwendige Unterscheidung von
risikoarmen und -reichen Geschäftsbereichen nicht einfach. 
Der Bericht enthielt auch eine Einschätzung darüber, wie weit die getroffenen
Massnahmen bereits umgesetzt wurden. Die Situation betreffend Eigenmittel der
Banken sei bis anhin zufriedenstellend. Sowohl risikogewichtete als auch nicht
gewichtete Quoten lagen zum Zeitpunkt über den Mindestanforderungen. Damit sollte
es den Finanzinstituten gelingen, die bis 2019 vollständig erhöhten
Eigenkapitalvorschriften zu erfüllen. Hinsichtlich organisatorischer Massnahmen, die
auf verbesserte Liquidierbarkeit und Sanierung der Banken in einem Krisenfall
abzielten, bestand hingegen noch Handlungsbedarf. Laut dem Bericht wäre die
Möglichkeit einer geordneten Abwicklung einer Bank im Krisenfall noch nicht gegeben. 
Des Weiteren kamen die Verfasser des Berichts zum Schluss, dass auch die vollständige
Umsetzung aller bis anhin verabschiedeten Massnahmen nicht ausreiche, um das „Too-
big-to-fail“-Problem in der Schweiz zu beheben. Um dies zu ändern, gab die
Expertengruppe zur Weiterentwicklung der Finanzmarktstrategie in ihrem
Schlussbericht diverse Empfehlungen ab: Im Bereich der Eigenmittel galt es laut diesem
Bericht erstens, die Risikoberechnungsmethoden, die die Banken für die Festlegung
ihrer risikogewichteten Eigenkapitalquote verwenden, zu überprüfen und allenfalls
Anpassungen vorzunehmen. Zweitens seien die quantitativen
Eigenkapitalanforderungen dergestalt anzupassen, dass die Schweiz in dieser Beziehung
international eine führende Rolle übernehmen könne. Drittens rieten die Experten, die
Bedingungen an das Eigenkapital bezüglich seiner Qualität zu verschärfen, damit die
schweizerischen Vorgaben direkt mit den international geltenden Basel-III-Standards
vergleichbar würden. Hinsichtlich organisatorischer Massnahmen wurde die
Empfehlung ausgesprochen, einen fixen Zeitpunkt festzulegen, bis wann
systemrelevante Banken einen Notfallplan umsetzen müssen. Zudem wurde auf die
Wichtigkeit von Rechtssicherheit und -durchsetzungsfähigkeit im Falle einer Krise
hingewiesen. Der Bericht spricht sich sodann auch für die bereits beschlossene
regelmässige Überprüfung der Wirksamkeit der getroffenen „Too-big-to-fail“-
Instrumente aus. 
Im Oktober 2015 gab der Bundesrat bekannt, wie er die „Too-big-to-fail“-Regeln
ausgestalten wolle. Dabei wurde ersichtlich, dass er die von der Expertengruppe zur
Weiterentwicklung der Finanzmarktstrategie ausgesprochenen Empfehlungen
grösstenteils berücksichtigte. Das Kernelement der ab 2019 geltenden Vorgaben stellten
dabei die neuen Eigenmittelanforderungen dar: Alle systemrelevanten Bankinstitute
werden dazu verpflichtet, 4,5% der ungewichteten Aktiven (Leverage Ratio) und 12,9%
der gewichteten Aktiven als Eigenmittel zu halten. Für die Grossbanken UBS und CS
gelten aufgrund der progressiven Bemessungsgrundlage mit 5% für die Leverage Ratio
und 14,3% für die gewichteten Aktiven höhere Zielwerte. Diese Eigenmittel dürfen zu
höchstens 1,5% im Falle der Leverage Ratio und zu maximal 3,29% bezüglich
gewichteter Aktiven in Form von wandelbaren Anleihen (Fremdkapital, das mit Eintreten
eines vertraglich festgehaltenen Ereignisses in Eigenkapital umgewandelt wird),
vorliegen. Der Rest muss aus hartem Eigenkapital, zusammengesetzt aus einbezahltem
Gesellschaftskapital und zurückbehaltenen Gewinnen, bestehen. Bei diesen
Anforderungen handelt es sich um sogenannte „going-concern“-Anforderungen, die
dazu dienen sollen, dass eine Bank über genügend Kapital verfügt, um ihre Geschäfte
auch in Krisenzeiten weiterführen zu können. Als Ergänzung dazu legte der Bundesrat
„Gone-concern“-Vorgaben fest. Deren Ziel ist es, Banken dazu zu verpflichten,
ausreichend Kapital zu halten, um eine allfällige Sanierung und Abwicklung eines Teils
des Geschäfts ohne Staatshilfe finanzieren zu können. Auch diese Anforderungen legte
der Bundesrat auf einer Höhe von 5% für die risikoungewichteten Aktiven und auf
14,3% für gewichtete Aktiven an. Dieses Kapital soll in Form von „Bail-in“-Instrumenten
(Anleihen, die auf Anordnung der Finanzmarktaufsicht in Eigenkapital umgewandelt
werden), aufgenommen werden. Zudem seien erleichterte „Gone-concern“-
Anforderungen möglich, sofern eine Bank zeigen könne, dass sie über eine global
vereinfachte Abwicklungsfähigkeit verfüge. „Gone-concern“-Anforderungen sollen
ausschliesslich für international tätige systemrelevante Banken gelten; die
Notwendigkeit von „Gone-concern“-Anforderungen für national tätige systemrelevante
Geldhäuser will der Bundesrat bis spätestens im Februar 2017 prüfen. Zudem legte der
Bundesrat, wie vom Expertengremium gefordert, einen Zeitpunkt für das Bereithalten
der Notfallpläne fest: Diese müssen bis 2019 umgesetzt sein. 2
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Banken

Die Kartellkommission veröffentlichte einen Bericht zur Wettbewerbslage im
inländischen Finanzmarktsektor. Darin verlangte sie von den Banken die Aufhebung
verschiedener gesamtschweizerischer Abmachungen, welche vor allem mittels
einheitlicher Preise und Gebühren den Wettbewerb behindern. Die von den Banken zur
Verteidigung ihrer kartellistischen Praktiken vorgebrachten strukturpolitischen
Argumente vermochten nicht zu überzeugen. Nach Ansicht der Kartellkommission ist
die gegebene Bankenstruktur nicht an sich schützenswert. Zudem hätten die
Absprachen in der Praxis ohnehin weniger dem Schutz der kleinen Banken gedient, als
vielmehr den grösseren, effizient arbeitenden Instituten Extraeinkommen verschafft
(sog. Differentialrente). Die in der Öffentlichkeit besonders kritisierten regionalen
Festsetzungen der Zinssätze (sog. Platzkonvenien) wurden in diesem Bericht noch nicht
behandelt. 3

BERICHT
DATUM: 31.12.1989
HANS HIRTER

Bei der Bankengesetzrevision im Rahmen der Swisslex konnte die Differenzbereinigung
in der Frühjahrssession zu Ende gebracht werden. Der Ständerat schloss sich der
Ansicht des Nationalrats an, dass die Frage der Limitierung der Staatsgarantie bei den
Kantonalbanken in einer späteren Phase behandelt werden sollte. Er hob hingegen die
vom Nationalrat auf Antrag Poncet (lp, GE) beschlossene Begrenzung der Weitergabe
von Informationen, die im Rahmen der internationalen Amtshilfe gewonnen wurden,
wieder auf. Diese Weitergabe an die Strafbehörden soll nur dann nicht zulässig sein,
wenn ein internationales Rechtshilfeverfahren ausgeschlossen wäre (wie z.B. bei
Steuerhinterziehung). Dass ein Rechtshilfeverfahren bereits rechtsgültig abgeschlossen
sein muss, wird hingegen nicht mehr verlangt. Nachdem sich auch die
Bankiervereinigung gegen die vom Nationalrat beschlossene Erschwerung der
Rechtshilfe ausgesprochen hatte, widerrief die Volkskammer ihren Entscheid. 4

BERICHT
DATUM: 18.03.1994
HANS HIRTER

Die Hauptkritik des GPK-Berichts betraf die Krisenorganisation. Zum einen wurde
moniert, dass die SNB, EBK und der EFD-Vorsteher die Krisenvorbereitung zwischen
Januar und April 2008 ohne Einbezug des restlichen Bundesrats vorangetrieben hatten.
Zum anderen wurde kritisiert, dass der Bundesrat die Führung des Krisendossiers bis
im Herbst 2008 allein – dem im Bericht hart kritisierten – Bundesrat Merz überlassen
hatte und zu den Beratungen im Fall UBS bewusst kein Protokoll geführt worden war.
Neben 18 Empfehlungen an die verschiedenen beteiligten Behörden formulierten die
GPK zwei Postulate und fünf Motionen. Das eine Postulat fordert vom Bundesrat die
Überprüfung der gesetzlich festgelegten Aufgaben, die den Revisionsfirmen bei den
Grossbanken übertragen sind. Das andere verlangt eine Abklärung zu Art. 271 StGB
(verbotene Handlung für einen fremden Staat) sowie zur Kompatibilität des
schweizerischen Bankgeheimnisses mit den Vorgaben (Melde- und
Steuerrückbehaltspflichten), welche die amerikanische Steuerbehörde IRS in den USA
tätigen Finanzinstituten im Rahmen von sogenannten Qualified Intermediary
Agreements (QIA) auferlegt. Beide Postulate wurden im September vom Ständerat
überwiesen. Im Dezember folgte der Nationalrat mit zwei gleichlautenden Eingaben. 5

BERICHT
DATUM: 14.06.2010
SUZANNE SCHÄR

Im Sommer 2015 veröffentlichte der Bundesrat einen Bericht, zu dessen Verfassen er
durch ein 2013 angenommenes Postulat Recordon (gp, VD) aufgefordert worden war
und mit welchem er die Abhängigkeit der Schweiz vom amerikanischen Finanzsystem
zu untersuchen hatte. Der Bericht hielt fest, dass die relative Bedeutung des US-
Dollars, verglichen mit anderen Ländern, in der Schweiz eher gering ausfällt, weil
hierzulande der Euro eine starke Stellung einnimmt. Das daraus resultierende duale
Währungssystem führt demzufolge zu einer geringeren Abhängigkeit vom US-Dollar.
Nichtsdestotrotz befindet sich die Schweiz gemäss Bericht in einer
Abhängigkeitssituation, weil hier ansässige Akteure für die Abwicklung sämtlicher
Dollargeschäfte und -zahlungen auf den Zugang zum amerikanischen Finanzsystem
angewiesen sind. Insofern stelle die Gefahr, diesen Zugang zu verlieren, in diesem
Zusammenhang das grösste Risiko für die Schweiz dar. Vollständig lösen liesse sich
dieses Dilemma nur durch einen Verzicht auf Geschäfte in US-Dollar, was jedoch für
eine offene Volkswirtschaft wie die Schweiz nicht in Frage kommen dürfte. Zur
Verminderung der Gefahr, den Zugang zum amerikanischen Finanzsystem zu verlieren,
appellierte der Bericht an die schweizerischen Bankinstitute, die amerikanischen
Rechtsnormen konsequent zu beachten und einzuhalten. 6

BERICHT
DATUM: 12.08.2015
NICO DÜRRENMATT
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